
S86 Bespremungen und Anzeigen 

vermögen an der Ansmauung Haucks und Caspars, daß der Verkehr der Päpste 
mit der fränkismen Kirdie nur über die Könige - und das heißt dom in 
landeskirmlimer Form - habe wirksam werden können, und daß der päpst­
lime Vikariat von Arles daher bald an Bedeutung verlor, um im 7. Jh. ganz 
zu versmwinden, nimts zu ändern. So kann die Ansimt Haucks, daß Bonifatius 
die päpstlime Autorität als eine "moralisme" bereits in Frankreim anerkannt 
vorfand, als unersmütten gelten; sie hat jedoch durm die Zusammenstellungen 
H.s aus der neueren Einzelforsmung nam Hauck und Caspar neue Fa.rben be­
kommen. Anderer Art sind die Voraussetzungen bonifatianismer Wirksamkeit, 
die H. B ü t t n e r mit der Untersumung von "Christentum und Kb!me zwismen 
Neckar und Main im 7. und frühen 8. Jh." (S. 362-387) behandelt, mit der 
er die in der bisherigen Reihe seiner landsmaftsgebundenen Arbeiten über die 
Missionsgesmimte noch vorhandene letzte Lücke schließt und wertvolle Auf-

• schlüsse aum zur Frühgesmimte des Würzburger Bistums gibt. "Zur Geschichte 
des Christentums in Bayern vor Bonifatius" gibt dann E. K I e beI (S. 388-
-411) wertvolle Untersuchungen von Ortsnamen, Kirchenpatrozinien und archäo­
logischen Entdediu.nzen;, er .l.ehnt mit Recht ab, die Christianisierung Bayerns 
erst um 700 begiririim zu lassen, erweist, daß Auswirkungen aquilejismer Patro­
zinien nimt zu belegen sind und bemüht sim vor allem um die Klä.rung einer 
spätantiken duistlimen Smicht, wobei besonders östliche Beziehungen (Syrmium) 
erörtert werden und auch eine arianisme Frühstufe (Skiren, Thüringer) als durch­
aus möglim ins Auge gefaßt wb!d. Die Ausführungen von E. E w i g über "Milo 
et eiusmodi similes" (S. 412-440) stellen die Ersmeinung Milos von Trier und 
Reims in die Verfassungs- und sozialgeschimtlichen Zusammenhänge des spät­
merowingischen Frankenreimes hinein, die er in seinem Buch "Trier im Mero­
wingerreim" (1954) mit umfassender Quellenkenntnis da.rgelegt hat. Behandelt 
H. T ü c h I e das wenig ergiebige Thema "Bonifatius und Schwaben" (S. 441-
449), so erläutert Th. M a y er in eindringlicher remtsgeschichtlicher Analyse 
und Weiterführung älterer Forschungen (s. oben S. 285 f.) das Verhältnis von 
"Bonifatius und Pirmin" (S. 450-464). Die Ausführungen von P. R. Bauer­
reiß über. "Die Anfänge der Metropolitanverfassung Altbayerns" (S. 465-
470), der die viel diskutierte ecclesia Petena auf ein spät.römismes Bistum 
Chiernsee deuten will, bleiben Hypothese. Aus dem 3. Teil der Festschrift, der 
dem "Namleben des hl. Bonifatius" gewidmet ist, sind vor allem die Unter­
sumungen P. Lehm an n s "Zu· Hrabans geistiger Bedeutung" (S. 473-487) 
zu nennen, die insbesondere dem Problem der Quellenbenutzung und des "Pla­
giats" · gewidmet sind, sowie der Aufsatz von E. S t e n g e I über "Pil'imat und 
Armicancellariat der Abtei Fulda" (S. 488-505), der die Ehrenreihte des 
Abtes von Fulda als Anerkennung seiner Teilhabersmaft am Erbe der Bonifa­
tius-Tradition neben dem Mainzer Erzbischof behandelt. Die spätere Bonifatius­
Verehrung untersumen A. Ph. ·B rück (S. 506-513) für Mainz und M. Co e n s 
(S. 514-532) für Brügge, während F. Aren s "Bonifatiusdarstellungen am 
Mittelrhein" zusammenstellt (S. 586-612) und E. S tu r m den "Hl. Bonifa­
tius in der Plastik und .Malerei des Fuldaer Landes" (S. 613-635) und M. 
Hart i g "in der bayerismen spätgotischen und barocken Graphik" (S. 636-
640) behandeln. Ober die "Ausgrabungen am Fuldaer Domplatz im Jahre 
1953" berimtet H. Hahn (S. 641-696), über "Die Bonifatius-Renaissance des 
19. jh.1" (S. 533-585) L. L e n hart. H. Löwe 

Das Hess. Jb. für LG. 4 (1954) bringt zwei sehr beachtenswerte Bonifatius­
beiträge. H. Büttner, Bonitatius und die Karolinger (S. 21-36), beleumtet 
die Gesamtenmeinung und legt in einem bei aller Knappheit sehr weit ge­
spannten, mit nimt wenigen il~artigen Beobamtungen und Kombinationen 
durchsetzten. ()berbl'ick dar, wie sehr · die Gesmichte des B. aum unter politi-


